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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1993 Nr. 54 ausgegeben am 1. April 1993 

 

Gesetz 
vom 22. Oktober 1992 

über die Abänderung des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung: 

I. 

Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom 1. Juni 1811, im Fürs-
tentum Liechtenstein eingeführt auf Grund der Fürstlichen Verordnung 
vom 18. Februar 1812, in der Fassung des Gesetzes vom 13. Mai 1976, 
LGBl. 1976 Nr. 40, und des Gesetzes vom 18. Oktober 1988, LGBl. 1988 
Nr. 49, wird wie folgt abgeändert: 

Überschriften vor § 135 

Drittes Hauptstück 

Von den Rechten zwischen Eltern und Kindern 

Allgemeine Rechte und Pflichten 

§ 135 

Wenn Kinder geboren werden, so entsteht ein neues Rechtsverhält-
nis; es werden dadurch Rechte und Pflichten zwischen den Eltern und 
Kindern gegründet. 
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§ 136 

1) Als Eltern eines Kindes werden die Mutter und der Vater verstan-
den. 

2) Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat. 

3) Für die eheliche und uneheliche Vaterschaft gelten die im folgen-
den näher angeführten widerlegbaren gesetzlichen Vermutungen. 

Überschriften vor § 137 

Aufgehoben 

§ 137 

1) Die Eltern haben für die Erziehung ihrer minderjährigen Kinder 
zu sorgen und überhaupt ihr Wohl zu fördern. 

2) Eltern und Kinder haben einander beizustehen, die Kinder ihren 
Eltern Achtung entgegenzubringen. 

3) Die Rechte und Pflichten des Vaters und der Mutter sind, soweit in 
diesem Hauptstück nicht etwas anderes bestimmt ist, gleich. 

§ 137a 

1) Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur insoweit eingreifen, als 
ihnen dies durch die Eltern selbst, unmittelbar auf Grund des Gesetzes 
oder durch eine behördliche Verfügung gestattet ist. 

2) Soweit im folgenden nicht etwas anderes bestimmt ist, kann das 
Gericht auf Antrag eines Elternteiles oder des betroffenen Kindes die 
Verweigerung der Zustimmung des anderen Elternteiles, allenfalls sogar 
beider Elternteile, durch eine Genehmigung ersetzen, wenn es sich um 
eine Rechtshandlung, Massnahme oder Verfügung handelt, deren Vor-
nahme im Interesse des Kindeswohles dringend erforderlich ist und die 
wohlerwogenen Interessen der Eltern, soweit sie nicht zustimmten, nicht 
in unzumutbarer Weise verletzt. 

Überschrift vor § 138 

Vermutung der Ehelichkeit 
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§ 138 

1) Wird ein Kind nach der Eheschliessung und vor Ablauf des 302. 
Tages nach der gerichtlichen Trennung oder Ungültigkeitserklärung der 
Ehe seiner Mutter geboren, so wird vermutet, dass es ehelich ist. Diese 
Vermutung kann nur durch eine gerichtliche Entscheidung widerlegt 
werden, mit der festgestellt wird, dass das Kind nicht vom Ehemann der 
Mutter abstammt. 

2) Träfe die Vermutung des Abs. 1 auch auf einen Mann zu, mit dem 
die Mutter nach Eingehung, gerichtlicher Trennung oder Ungültigkeits-
erklärung ihrer Ehe eine weitere Ehe geschlossen hat, so gilt sie nur für 
diesen Mann. Wird die diesbezügliche Abstammung des Kindes mit 
Erfolg bestritten, so gilt die Vermutung mit dem Eintritt der Rechtskraft 
der Entscheidung für den ersten Ehemann; frühestens mit diesem Zeit-
punkt beginnt für ihn die Frist zur Bestreitung der Ehelichkeit. 

Überschriften vor § 139 

Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und ehelichen Kindern 

Name 

§ 139 

Das eheliche Kind erhält den gemeinsamen Familiennamen der El-
tern. Stimmen die Familiennamen des Vaters und der Mutter nicht über-
ein, so erhält das Kind den letzten gemeinsamen Familiennamen der 
Eltern, soferne ihn ein Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes 
noch führt; sonst oder in Ermangelung eines früheren gemeinsamen 
Familiennamens den Familiennamen des Vaters. 

Überschrift vor § 140 

Unterhalt 

§ 140 

1) Die Eltern haben zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen an-
gemessenen Bedürfnisse des Kindes unter Berücksichtigung seiner Anla-
gen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten nach ihren 
Kräften anteilig beizutragen. 
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2) Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem er das Kind betreut, 
leistet dadurch seinen Beitrag. Darüberhinaus hat er zum Unterhalt des 
Kindes beizutragen, soweit der andere Elternteil zur vollen Deckung der 
Bedürfnisse des Kindes nicht imstande ist oder mehr leisten müsste, als 
es seinen eigenen Lebensverhältnissen angemessen wäre. 

3) Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich soweit, als das Kind ei-
gene Einkünfte hat oder unter Berücksichtigung seiner Lebensverhältnis-
se selbsterhaltungsfähig ist. 

§ 141 

Soweit die Eltern nach ihren Kräften zur Leistung des Unterhaltes 
nicht imstande sind, schulden ihn die Grosseltern nach den den Lebens-
verhältnissen der Eltern angemessenen Bedürfnissen des Kindes. Im 
übrigen gilt der § 140 sinngemäss; der Unterhaltsanspruch eines Enkels 
mindert sich jedoch auch insoweit, als ihm die Heranziehung des Stam-
mes eigenen Vermögens zumutbar ist. Ueberdies hat ein Grosselternteil 
nur insoweit Unterhalt zu leisten, als er dadurch bei Berücksichtigung 
seiner sonstigen Sorgepflichten den eigenen angemessenen Unterhalt 
nicht gefährdet. 

§ 142 

Die Schuld eines Elternteils, dem Kind den Unterhalt zu leisten, geht 
bis zum Wert der Verlassenschaft auf seine Erben über. In den Anspruch 
des Kindes ist alles einzurechnen, was das Kind nach dem Erblasser 
durch eine vertragliche oder letztwillige Zuwendung, als gesetzlichen 
Erbteil, als Pflichtteil oder durch eine öffentlich-rechtliche oder privat-
rechtliche Leistung erhält. Reicht der Wert der Verlassenschaft nicht aus, 
um dem Kind den geschuldeten Unterhalt bis zum voraussichtlichen 
Eintritt der Selbsterhaltungsfähigkeit zu sichern, so mindert sich der 
Anspruch des Kindes entsprechend. 

§ 143 

1) Das Kind schuldet seinen Eltern und Grosseltern unter Berück-
sichtigung seiner Lebensverhältnisse den Unterhalt, soweit der Unter-
haltsberechtigte nicht imstande ist, sich selbst zu erhalten, und sofern er 
seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind nicht gröblich vernachläs-
sigt hat. 
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2) Die Unterhaltspflicht der Kinder steht der eines Ehegatten, eines 
früheren Ehegatten, von Vorfahren und von Nachkommen näheren 
Grades des Unterhaltsberechtigten im Range nach. Mehrere Kinder ha-
ben den Unterhalt anteilig nach ihren Kräften zu leisten. 

3) Der Unterhaltsanspruch eines Eltern- oder Grosselternteils min-
dert sich insoweit, als ihm die Heranziehung des Stammes eigenen Ver-
mögens zumutbar ist. Ueberdies hat ein Kind nur insoweit Unterhalt zu 
leisten, als es dadurch bei Berücksichtigung seiner sonstigen Sorgepflich-
ten den eigenen angemessenen Unterhalt nicht gefährdet. 

Überschrift vor § 144 

Obsorge 

§ 144 

Die Eltern haben das minderjährige Kind zu pflegen und zu erziehen, 
sein Vermögen zu verwalten und es zu vertreten; sie sollen bei Ausübung 
dieser Rechte und Erfüllung dieser Pflichten einvernehmlich vorgehen. 
Zur Pflege des Kindes ist bei Fehlen eines Einvernehmens vor allem 
derjenige Elternteil berechtigt und verpflichtet, der den Haushalt führt, 
in dem das Kind betreut wird. 

§ 145 

1) Ist ein Elternteil, dem die Obsorge für das Kind gemeinsam mit 
dem anderen Elternteil zugekommen ist, gestorben, wurde er voll oder 
beschränkt entmündigt, ist sein Aufenthalt seit mindestens sechs Mona-
ten unbekannt, kann die Verbindung mit ihm nicht oder nur mit unver-
hältnismässig grossen Schwierigkeiten hergestellt werden oder ist ihm die 
Obsorge ganz oder teilweise entzogen, so kommt sie dem anderen El-
ternteil insoweit allein zu. Ist in dieser Weise der Elternteil, dem die 
Obsorge allein zukommt, betroffen, so hat das Gericht unter Beachtung 
des Wohles des Kindes zu entscheiden, ob die Obsorge ganz oder teil-
weise dem anderen Elternteil oder ob und welchem Grosselternpaar 
(Grosselternteil) sie zukommen soll; letzteres gilt auch, wenn beide El-
ternteile betroffen sind. Die Regelungen über die Obsorge gelten dann 
für dieses Grosselternpaar (diesen Grosselternteil). 
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2) Auf Antrag des Elternteiles, auf den die Pflege und Erziehung ganz 
oder zum Teil übergegangen sind, hat das Gericht diesen Uebergang 
festzustellen. 

§ 145a 

Solange ein Elternteil nicht mündig oder als mündig erklärt worden 
ist (§ 12 PGR), hat er nicht das Recht und die Pflicht, das Vermögen des 
Kindes zu verwalten und das Kind zu vertreten. 

§ 145b 

1) Soweit in einem Teilbereich die Vermögensverwaltung, die Vertre-
tung oder die Pflege und Erziehung keiner Person zusteht, der die Ob-
sorge im übrigen zukommt, ist erforderlichenfalls ein Beistand für be-
stimmte Angelegenheiten oder ein Beistand (§ 275) zu bestellen. 

2) Sind einzelne Handlungen der Obsorge zur Wahrung des Wohles 
des Kindes dringend nötig und liegen die Voraussetzungen des § 145 
Abs. 1 erster Satz bei den Personen vor, denen bezüglich dieser Hand-
lungen die Obsorge zukommt oder bis zu ihrem Tod zugekommen ist, 
so ist ebenfalls ein Beistand für bestimmte Angelegenheiten oder ein 
Beistand (§ 275) zu bestellen. 

§ 145c 

1) Hat ein Dritter einem minderjährigen Kind ein Vermögen zuge-
wendet und einen Elternteil von der Verwaltung dieses Vermögens aus-
geschlossen, so steht die Verwaltung dieses Vermögens und die Vertre-
tung in diesem Bereich dem andern Elternteil allein zu. Hat der Dritte 
beide Eltern von der Verwaltung ausgeschlossen oder ist der andere 
Elternteil in der Weise des § 145 Abs. 1 erster Satz betroffen, so gehen 
diese Befugnisse auf den Vormund, wenn ein solcher zu bestellen ist (§ 
187), sonst auf einen vom Gericht zu bestellenden Beistand (§ 275) über. 

2) Hat der Dritte einen Verwalter für das zugewendete Vermögen be-
stimmt, so ist dieser, wenn er geeignet ist, vom Gericht für dieses Ver-
mögen unter Ausschliessung anderer von der Verwaltung zum Beistand 
zu bestellen. 

3) Hat ein Elternteil dem Kind ein Vermögen zugewendet und den 
anderen Elternteil von der Verwaltung ausgeschlossen oder einen Ver-
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walter für das zugewendete Vermögen bestimmt, so gelten die Abs. 1 
bzw. 2 sinngemäss. 

§ 146 

1) Die Pflege des minderjährigen Kindes umfasst besonders die Wah-
rung des körperlichen Wohles und der Gesundheit sowie die unmittelba-
re Aufsicht, die Erziehung, besonders die Entfaltung der körperlichen, 
geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, die Förderung der Anlagen, 
Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes 
sowie dessen Ausbildung in Schule und Beruf. 

2) Das Ausmass der Pflege und Erziehung richtet sich nach den Le-
bensverhältnissen der Eltern. 

§ 146a 

1) Das minderjährige Kind hat die Anordnungen der Eltern zu befol-
gen. Die Eltern haben bei ihren Anordnungen und deren Durchsetzung 
auf Alter, Entwicklung und Persönlichkeit des Kindes Bedacht zu neh-
men. 

2) Die Anwendung von Gewalt und die Zufügung körperlichen und 
seelischen Leides sind unzulässig. 

§ 146b 

Soweit die Pflege und Erziehung es erfordern, hat der hiezu berech-
tigte Elternteil auch das Recht, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen. 
Hält sich das Kind woanders auf, so haben die Behörden und Organe der 
öffentlichen Aufsicht auf Ersuchen eines berechtigten Elternteiles bei der 
Ermittlung des Aufenthaltes, notfalls auch bei der Zurückholung des 
Kindes, mitzuwirken. 

Überschrift vor § 147 

Aufgehoben 
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§ 147 

Hat ein minderjähriges Kind, welches das 14. Lebensjahr vollendete, 
seine Meinung über seine Ausbildung den Eltern erfolglos vorgetragen, 
so kann es das Gericht anrufen. Dieses hat nach sorgfältiger Abwägung 
der von den Eltern und dem Kind angeführten Gründe die zum Wohl 
des Kindes angemessenen Verfügungen zu treffen. 

Überschriften vor § 148 

Aufgehoben 

§ 148 

1) Stehen einem Elternteil nicht die Pflege und Erziehung des min-
derjährigen Kindes zu, so hat er doch das Recht, mit dem Kind persön-
lich zu verkehren. Das Gericht hat auf Antrag die Ausübung dieses 
Rechtes in einer dem Wohl des Kindes gemässen Weise zu regeln und 
nötigenfalls, besonders wenn die Beziehungen des Kindes zu dem Eltern-
teil, bei dem es aufwächst, unerträglich gestört würden, ganz zu untersa-
gen. 

2) Die Grosseltern haben das Recht, mit dem Kind persönlich zu ver-
kehren, soweit dadurch nicht die Ehe oder das Familienleben der Eltern 
(eines Elternteiles) und deren Beziehungen zu dem Kind gestört werden; 
im übrigen gilt der Abs. 1 zweiter Satz sinngemäss. 

Überschrift vor § 149 

Aufgehoben 

§ 149 

1) Die Eltern haben das Vermögen eines minderjährigen Kindes mit 
der Sorgfalt ordentlicher Eltern zu verwalten. Sie haben es in seinem 
Bestande zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; Geld ist nach 
den Vorschriften über die Anlegung von Mündelgeld anzulegen. 

2) Aus dem Vermögen sind jedenfalls die Kosten der Verwaltung ein-
schliesslich der für die Erhaltung des Vermögens und den ordentlichen 
Wirtschaftsbetrieb nötigen Aufwendungen und die fälligen Zahlungen zu 
berücksichtigen; weiter auch die Kosten des Unterhaltes, soweit das Kind 
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nach den §§ 140 und 141 zur Heranziehung seines Vermögens verpflich-
tet ist oder die Bedürfnisse des Kindes nicht in anderer Weise gedeckt 
sind. 

§ 150 

1) Die Eltern haben über das Vermögen des minderjährigen Kindes 
dem Gericht jährlich Rechnung zu legen, wenn 
a) zum Vermögen eine unbewegliche Sache, ein Recht an solcher, ein 

Anteil an Verbandspersonen oder ein solcher an einer Gesellschaft 
ohne Persönlichkeit gehört; oder 

b) das Vermögen des Kindes unabhängig von seinen unter Bst. a be-
zeichneten Bestandteilen so gross ist, dass aus dessen Erträgnissen der 
Kindesunterhalt bestritten werden kann (§ 140 Abs. 3). 

2) Das Gericht kann die Eltern von der Rechnungslegung ganz oder 
zum Teil befreien, soweit keine Bedenken bestehen, dass sie das Vermö-
gen des Kindes ordentlich verwalten werden; dies ist in der Regel zu 
vermuten, wenn sie selbst das Vermögen oder dessen überwiegenden Teil 
dem Kinde zugewendet haben. 

§ 151 

1) Ein minderjähriges Kind kann ohne ausdrückliche oder still-
schweigende Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters rechtsgeschäft-
lich weder verfügen noch sich verpflichten. 

2) Nach Vollendung des 14. Lebensjahres kann es jedoch über Sa-
chen, die ihm zur freien Verfügung überlassen worden sind, und über 
sein Einkommen aus eigenem Erwerb soweit verfügen und sich ver-
pflichten, als dadurch nicht die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse 
gefährdet wird. 

3) Schliesst ein minderjähriges Kind ein Rechtsgeschäft, das von Min-
derjährigen seines Alters üblicherweise geschlossen wird und eine gering-
fügige Angelegenheit des täglichen Lebens betrifft, so wird dieses 
Rechtsgeschäft, auch wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vorlie-
gen, mit der Erfüllung der das Kind treffenden Pflichten rückwirkend 
rechtswirksam. 
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Überschrift vor § 152 

Aufgehoben 

§ 152 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, kann sich ein minderjähriges 
Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet hat, selbständig durch Vertrag zu 
Dienstleistungen verpflichten, ausgenommen zu Dienstleistungen auf 
Grund eines Lehr- oder sonstigen Ausbildungsvertrages. Der gesetzliche 
Vertreter des Kindes kann das durch den Vertrag begründete Rechtsver-
hältnis aus wichtigen Gründen vorzeitig lösen. 

§ 153 

Soweit einem minderjährigen Kind nicht bereits früher ein Verschul-
den zugerechnet werden kann (§ 1310), wird es, vorbehaltlich Art. 20 
Abs. 2 PGR, mit der Vollendung des 14. Lebensjahres nach den schaden-
ersatzrechtlichen Bestimmungen verschuldensfähig. 

§ 154 

1) Jeder Elternteil ist für sich allein berechtigt und verpflichtet, das 
Kind zu vertreten; seine Vertretungshandlung ist selbst dann rechtswirk-
sam, wenn der andere Elternteil mit ihr nicht einverstanden ist. 

2) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils, die 
die Änderung des Vornamens oder des Familiennamens, den Eintritt in 
eine Kirche oder Religionsgesellschaft und den Austritt aus einer sol-
chen, die Uebergabe in fremde Pflege, den Erwerb einer Staatangehörig-
keit oder den Verzicht auf eine solche, die vorzeitige Lösung eines Lehr-, 
Ausbildungs- oder Dienstvertrages und die Anerkennung der Vaterschaft 
zu einem unehelichen Kind betreffen, bedürfen zu ihrer Rechtswirksam-
keit der Zustimmung des anderen Elternteiles. Dies gilt nicht für die 
Entgegennahme von Willenserklärungen und Zustellstücken. 

3) Vertretungshandlungen und Einwilligungen eines Elternteils in 
Vermögensangelegenheiten bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Zustimmung des andern Elternteils und der Genehmigung des Gerichtes, 
sofern die Vermögensangelegenheit nicht zum ordentlichen Wirtschafts-
betrieb gehört. Unter dieser Voraussetzung gehören dazu besonders die 
Veräusserung und Belastung von Liegenschaften, die Gründung, der 
Erwerb, die Umwandlung, Veräusserung oder Auflösung sowie die Än-
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derung des Gegenstandes eines Unternehmens, der Eintritt in ein solches 
oder die Umwandlung einer Gesellschaft oder Genossenschaft, der Ver-
zicht auf ein Erbrecht, die unbedingte Annahme oder die Ausschlagung 
einer Erbschaft, die Annahme einer mit Belastungen verbundenen 
Schenkung oder die Ablehnung eines Schenkungsangebots, die Anlage 
von Geld mit Ausnahme der im § 230 geregelten Arten, sowie die Erhe-
bung einer Klage und alle verfahrensrechtlichen Verfügungen, die den 
Verfahrensgegenstand an sich betreffen. Abs. 2 letzter Satz gilt sinnge-
mäss. 

§ 154a 

1) In zivilgerichtlichen Verfahren ist nur ein Elternteil allein zur Ver-
tretung des Kindes berechtigt; solange sich die Eltern nicht auf den ande-
ren Elternteil einigen oder das Gericht nach § 176 diesen oder einen Drit-
ten als Vertreter bestimmt, ist Vertreter derjenige Elternteil, der die erste 
Verfahrenshandlung setzt. 

2) Die nach § 154 erforderliche Zustimmung des anderen Elternteiles 
und Genehmigung des Gerichtes gelten für das ganze Verfahren. 

Überschrift vor § 155 

Vermutung der Unehelichkeit 

§ 155 

Wird ein Kind nach Ablauf des 302. Tages nach der gerichtlichen 
Trennung oder Nichtigerklärung der Ehe seiner Mutter geboren, so wird 
vermutet, dass es unehelich ist. Diese Vermutung kann nur durch eine 
gerichtliche Entscheidung widerlegt werden, mit der festgestellt wird, 
dass das Kind vom früheren Ehemann der Mutter abstammt. 

Überschrift vor § 156 

Bestreitung der Ehelichkeit 
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§ 156 

1) Der Ehemann der Mutter kann die Ehelichkeit des Kindes binnen 
Jahresfrist bestreiten. 

2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Mann Kenntnis 
von den Umständen erlangt, die für die Unehelichkeit des Kindes spre-
chen. Sie beginnt frühestens mit der Geburt des Kindes. 

3) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange der Mann innerhalb der 
letzten sechs Monate der Frist durch ein unvorhergesehenes oder unab-
wendbares Ereignis an der Bestreitung gehindert ist. 

§ 157 

1) Die Bestreitung der Ehelichkeit durch den Ehemann der Mutter 
ist, abgesehen vom Fall des Abs. 2, ein höchstpersönliches Recht des 
Mannes. Ist der Mann minderjährig, so bedarf er nicht der Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters. 

2) Ist dem Mann ein Beistand nach §§ 270 ff bestellt worden und ge-
hört zu den von ihm zu besorgenden Angelegenheiten die Bestreitung 
der Ehelichkeit, so steht das Recht der Bestreitung dem Beistand allein 
zu; er bedarf hiezu der gerichtlichen Genehmigung. Ist dem Mann ein 
solcher Beistand nicht bestellt, obwohl die Voraussetzungen vorliegen, 
so endet die Frist für die Bestreitung nicht vor dem Ablauf von sechs 
Monaten nach dem Zeitpunkt, ab dem der Mann die Ehelichkeit selbst 
bestreiten kann oder in dem ihm ein Beistand bestellt wird. Hat der Bei-
stand die Ehelichkeit nicht rechtzeitig bestritten, so kann der Mann nach 
Beendigung der Beistandschaft selbst bestreiten; mit dem Zeitpunkt der 
Beendigung der Beistandschaft beginnt die Frist neu zu laufen. 

§ 158 

Hat der Mann die Ehelichkeit eines Kindes nicht innerhalb eines Jah-
res seit der Geburt bestritten oder ist er gestorben oder ist sein Aufent-
halt unbekannt, so kann der Staatsanwalt die Ehelichkeit bestreiten, 
wenn er dies im öffentlichen Interesse oder im Interesse des Kindes oder 
dessen Nachkommenschaft für geboten erachtet. 
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§ 159 

1) Die Bestreitung der Ehelichkeit erfolgt bei Lebzeiten des Kindes 
durch Erhebung der Klage. Die Klage ist gegen das Kind zu richten. 
Wird sie zurückgenommen, so ist die Bestreitung als nicht erfolgt anzu-
sehen. 

2) Nach dem Tode des Kindes kann nur der Staatsanwalt die Ehelich-
keit bestreiten. Die Bestreitung erfolgt durch Antrag auf Feststellung der 
Unehelichkeit. Ueber den Antrag entscheidet das Vormundschaftsgericht 
im Rechtsfürsorgeverfahren. 

Überschriften vor § 161 

Legitimation der unehelichen Kinder 

a) durch die nachfolgende Ehe 

§ 161 

1) Ist die Vaterschaft zum Kinde festgestellt (§ 163b) und schliessen 
Vater und Mutter des Kindes die Ehe, so wird das Kind zum Zeitpunkt 
der Eheschliessung seiner Eltern ehelich. 

2) Wird die Vaterschaft nach der Eheschliessung festgestellt, so blei-
ben die vor der Feststellung für das Kind gesetzten Vertretungshandlun-
gen unberührt. 

3) Die Wirkungen der Legitimation treten nur auf Grund einer ge-
richtlichen Entscheidung ausser Kraft, die in einem für die Beseitigung 
der Feststellung der Vaterschaft vorgesehenen Verfahren ergeht. 

Überschrift vor § 162 

b) durch Begünstigung des Landesfürsten 

§ 162 

Die uneheliche Geburt kann einem Kinde an seiner bürgerlichen 
Achtung und an seinem Fortkommen keinen Abbruch tun. Zu diesem 
Zwecke bedarf es keiner besonderen Begünstigung des Landesfürsten, 
wodurch das Kind als ein eheliches erklärt wird. Nur die Eltern können 
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um eine solche aus einem wichtigen Grund ansuchen, der dem Wohle 
des Kindes dient. 

§ 162a 

1) Das legitimierte Kind erhält den gemeinsamen Familiennamen der 
Eltern. Stimmen die Familiennamen der Eltern nicht überein, so erhält 
das legitimierte Kind den Familiennamen des Vaters. 

2) Wird ein Kind, welches das 14. Lebensjahr vollendet hat, legiti-
miert, so gilt der Abs. 1 nur, wenn das Kind der Namensänderung zu-
stimmt. 

§ 162b 

Wird ein Ehegatte legitimiert, so ändert sich der Familienname, den 
die Ehegatten gemeinsam führen, nur, wenn beide Ehegatten der Na-
mensänderung zustimmen; sonst führen sie den bisherigen Familienna-
men weiter; es ändert sich, unter der Voraussetzung des § 162a Abs. 2 
nur der Geschlechtsname des Legitimierten. 

§ 162c 

1) Führt ein Kind des Legitimierten einen von diesem allein abgeleite-
ten Familiennamen, so geht der vom Legitimierten erworbene Familien-
name (Geschlechtsname) auf das Kind über. 

2) Hat das Kind des Legitimierten im Zeitpunkt der Legitimation das 
14. Lebensjahr bereits vollendet, so gilt Abs. 1 nur, wenn das Kind der 
Namensänderung zustimmt. 

3) Leitet das Kind aber seinen Familiennamen auch vom Ehegatten 
oder einem noch lebenden früheren Ehegatten des Legitimierten ab, so 
tritt der Uebergang nur ein, wenn der Ehegatte dem Uebergang zuge-
stimmt hat. 

§ 162d 

1) Eine Zustimmung nach den §§ 162a bis 162c ist dem Zivilstandsbe-
amten in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zu erklären; 
ihre namensrechtlichen Wirkungen treten ein, sobald sie dem Zi-
vilstandsbeamten zukommt. 
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2) Eine Zustimmung ist unwirksam, wenn sie dem Zivilstandsbeam-
ten später als drei Jahre nach der Verständigung des Zustimmungsbe-
rechtigten vom Eintritt der Legitimation durch den Zivilstandsbeamten 
zugekommen ist. 

Überschrift vor § 163 

Vaterschaft zu einem unehelichen Kinde 

§ 163 

1) Hat ein Mann der Mutter eines unehelichen Kindes innerhalb eines 
Zeitraumes von nicht mehr als 302 und nicht weniger als 180 Tagen vor 
der Entbindung beigewohnt, so wird vermutet, dass er das Kind gezeugt 
hat. 

2) Der Mann, auf den die Vermutung des Abs. 1 zutrifft, kann sie 
durch den Beweis einer solchen Unwahrscheinlichkeit der Vaterschaft 
entkräften, die unter Würdigung aller Umstände gegen die Annahme 
spricht, dass er das Kind gezeugt hat; weiter durch den Beweis, dass seine 
Vaterschaft unwahrscheinlicher als die eines anderen Mannes ist, für den 
die Vermutung gleichfalls gilt. 

§ 163a 

1) Der gesetzliche Vertreter hat dafür zu sorgen, dass die Vaterschaft 
festgestellt wird, es sei denn, dass die Feststellung der Vaterschaft für das 
Wohl des Kindes nachteilig ist oder die Mutter von ihrem Recht, den 
Namen des Vaters nicht bekanntzugeben, Gebrauch macht. 

2) Das Jugendamt hat die Mutter darauf aufmerksam zu machen, wel-
che Folgen es hat, wenn die Vaterschaft nicht festgestellt wird. 

§ 163b 

Die Vaterschaft wird durch Urteil oder durch Anerkenntnis festge-
stellt. Die Feststellung der Vaterschaft wirkt gegenüber jedermann. 
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§ 163c 

1) Die Vaterschaft wird durch persönliche Erklärung in inländischer 
öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde anerkannt. Das Aner-
kenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt der Erklärung, sofern die Urkunde 
oder ihre öffentlich beglaubigte Abschrift dem Zivilstandsbeamten zu-
kommt. 

2) Das Anerkenntnis soll eine genaue Bezeichnung des Anerkennen-
den, der Mutter und des Kindes, sofern es bereits geboren ist, sowie des 
Zeitpunktes der Beiwohnung enthalten. 

3) Handlungsunfähige können die Vaterschaft nicht anerkennen. Der 
beschränkt handlungsfähige Anerkennende hat sein Anerkenntnis selbst 
zu erklären; er bedarf der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. 
Für diese Einwilligung gilt Abs. 1 entsprechend. 

§ 163d 

1) Die Mutter oder das Kind können gegen das Anerkenntnis bei Ge-
richt Widerspruch erheben. Der Widerspruch gegen das Anerkenntnis 
kann nur innerhalb eines Jahres ab Kenntnis erhoben werden. 

2) Die beschränkt handlungsfähige Mutter hat den Widerspruch 
selbst zu erklären; er bedarf der Einwilligung ihres gesetzlichen Vertre-
ters. Der Widerspruch des gesetzlichen Vertreters eines Kindes, das das 
14. Lebensjahr vollendet hat, bedarf dessen Zustimmung. 

§ 164 

Das Gericht hat die Rechtsunwirksamkeit des Anerkenntnisses im 
Rechtsfürsorgeverfahren festzustellen, wenn gegen das Anerkenntnis 
Widerspruch erhoben wurde, bereits eine Vaterschaft zu dem Kinde 
festgestellt ist, das Anerkenntnis den Formvorschriften nicht entspricht, 
zu unbestimmt ist, ein Handlungsunfähiger die Vaterschaft anerkannt hat 
oder ein beschränkt Handlungsfähiger die Vaterschaft ohne Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters anerkannt hat, es sei denn, diese Zustim-
mung ist nachträglich erklärt worden oder der Anerkennende hat nach 
Erlangung der Eigenberechtigung das Anerkenntnis gebilligt. 
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§ 164a 

Die in den §§ 163c bis 164 angeführten Einwilligungen und Vertre-
tungshandlungen des gesetzlichen Vertreters bedürfen keiner gerichtli-
chen Genehmigung. 

§ 164b 

Die Rechtsunwirksamkeit des Anerkenntnisses ist auf Klage des An-
erkennenden gegen das Kind festzustellen, wenn der Anerkennende 
beweist, dass sein Anerkenntnis durch List, ungerechte und gegründete 
Furcht oder Irrtum darüber veranlasst worden ist, dass er der Mutter 
innerhalb der gesetzlichen Empfängniszeit beigewohnt hat, oder dass 
solche Umstände vorliegen, die die Vermutung seiner Vaterschaft ent-
kräften und die er zur Zeit der Anerkennung nicht gekannt hat. Die 
Klage kann nur binnen Jahresfrist nach Entdeckung der Täuschung, des 
Irrtums oder der genannten Umstände oder nach Wegfall der Zwangsla-
ge erhoben werden. 

§ 164c 

Das Recht zur Klage auf Feststellung der Vaterschaft steht zu: 
1. dem unehelichen Kinde gegen den mutmasslichen Vater; 
2. dem Manne, dessen Anerkenntnis wegen eines Widerspruches recht-

sunwirksam geworden ist, gegen das uneheliche Kind; 
3. dem Staatsanwalt im öffentlichen Interesse oder im Interesse des 

Kindes oder dessen Nachkommenschaft, wenn zwar bereits ein An-
erkenntnis vorliegt, aber begründete Bedenken gegen die Vaterschaft 
des Anerkennenden bestehen, gegen den mutmasslichen Vater; mit 
dem Eintritt der Rechtskraft des Urteiles, mit dem die Vaterschaft 
festgestellt wird, wird das Anerkenntnis rechtsunwirksam. 

§ 164d 

Die in den §§ 163c bis 164c angeführten Rechtshandlungen können 
auch von den Rechtsnachfolgern der genannten Personen oder gegen 
diese gesetzt werden. 
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Überschrift vor § 165 

Rechtsverhältnisse zwischen Eltern und unehelichen Kindern 

§ 165 

Das uneheliche Kind erhält den Geschlechtsnamen der Mutter. 

§ 165a 

1) Der Ehemann der Mutter oder der Vater kann dem minderjährigen 
Kind seinen Familiennamen geben. 

2) Diese Namensgebung bedarf der Zustimmung der Mutter, des ge-
setzlichen Vertreters des Kindes und des Kindes selbst, wenn es das 14. 
Lebensjahr vollendet hat. Im Falle der Namensgebung durch den Ehe-
mann der Mutter ist ausserdem die Zustimmung des Vaters, im Falle der 
Namensgebung durch den Vater die Zustimmung seiner Ehefrau und die 
des Ehemannes der Mutter erforderlich. 

3) Hat das Kind nach dem Abs. 1 bereits den Familiennamen des E-
hemannes der Mutter oder seines Vaters erhalten, so bedarf eine spätere 
Namensgebung ausserdem der gerichtlichen Genehmigung. Das Gericht 
hat die Genehmigung zu erteilen, wenn die spätere Namensgebung dem 
Wohle des Kindes entspricht. 

§ 165b 

1) Das Zustimmungsrecht einer der im § 165a genannten Personen 
entfällt, wenn sie zu einer verständigen Äusserung nicht nur vorüberge-
hend unfähig, ihr Aufenthalt seit mindestens sechs Monaten unbekannt 
ist oder die Verbindung mit ihr nicht oder nur mit unverhältnismässig 
grossen Schwierigkeiten hergestellt werden könnte. Das Zustimmungs-
recht der Ehefrau des Vaters oder des Ehemannes der Mutter entfällt, 
wenn die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten seit mindestens drei 
Jahren aufgehoben ist. Ueber den Entfall des Zustimmungsrechtes hat in 
jedem Fall das Gericht, auf Antrag eines Beteiligten, zu entscheiden. 

2) Wird eine der nach § 165a erforderlichen Zustimmungen ohne ge-
rechtfertigten Grund verweigert, so hat sie das Gericht auf Antrag eines 
Beteiligten zu ersetzen, wenn dies dem Wohle des Kindes entspricht; die 
Zustimmung des Kindes kann nicht ersetzt werden. 
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§ 165c 

1) Die Namensgebung und die Zustimmungen hiezu sind dem Zi-
vilstandsbeamten in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zu 
erklären. 

2) Die Namensgebung kommt zustande, sobald die erforderlichen 
Erklärungen und, gegebenenfalls, die gerichtlichen Entscheidungen dem 
Zivilstandsbeamten zugekommen sind. 

§ 166 

Die Obsorge für das uneheliche Kind kommt der Mutter allein zu. 
Im übrigen gelten, soweit nicht anders bestimmt ist, die das eheliche 
Kind betreffenden Bestimmungen über den Unterhalt und die Obsorge 
auch für das uneheliche Kind. 

§ 167 

Das Gericht hat auf gemeinsamen Antrag der Eltern zu verfügen, dass 
ihnen beiden die Obsorge für das Kind zukommt, wenn die Eltern mit 
dem Kind in dauernder häuslicher Gemeinschaft leben und diese Verfü-
gung für das Wohl des Kindes nicht nachteilig ist. Hebt ein Elternteil die 
häusliche Gemeinschaft nicht bloss vorübergehend auf, so ist § 177 Abs. 
1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

§ 168 

1) Der Vater ist verpflichtet, der Mutter die Kosten der Entbindung 
sowie die Kosten ihres Unterhaltes für die ersten sechs Wochen nach der 
Entbindung und, falls infolge der Entbindung weitere Auslagen notwen-
dig werden, auch diese zu ersetzen. 

2) Die Forderung ist mit Ablauf von drei Jahren nach der Entbindung 
verjährt. 

§§ 169, 170 und 171 

Aufgehoben 
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Überschrift vor § 172 

Erlöschen der Obsorge 

§ 172 

Die Obsorge für das Kind erlischt mit Eintritt seiner Mündigkeit. 

Überschrift vor § 173 

Verlängerung und Verkürzung der Minderjährigkeit 

§ 173 

1) Das Gericht hat von Amts wegen oder auf Antrag des Vaters, der 
Mutter oder des gesetzlichen Vertreters die Minderjährigkeit eines Kin-
des noch vor dem Eintritt der Mündigkeit zu verlängern, wenn es, be-
sonders infolge merkbar verzögerter Entwicklung, seine Angelegenheiten 
nicht ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst zu besorgen vermag. 

2) Ein Recht auf Anhörung haben die Eltern sowie die Personen, die 
das Recht auf gesetzliche Vertretung des Kindes haben, falls sie nicht 
selbst den Antrag gestellt haben, und das Kind. Die Anhörung der Ge-
nannten, ausser des Kindes, entfällt, wenn sie nicht oder nur mit unver-
hältnismässig grossen Schwierigkeiten durchgeführt werden könnte. 

3) Die verlängerte Minderjährigkeit endet spätestens mit der Vollen-
dung des 25. Lebensjahres. 

§ 174 

1) Das Gericht hat mit Zustimmung des minderjährigen Kindes auf 
Antrag des Vaters, der Mutter oder des gesetzlichen Vertreters, oder auf 
Antrag des Kindes selbst dessen Minderjährigkeit zu verkürzen (Mün-
digkeitserklärung), wenn das Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat und 
zur selbständigen und gehörigen Besorgung seiner Angelegenheiten reif 
erscheint. 

2) Ein Recht auf Anhörung haben die Eltern sowie die Personen, die 
das Recht auf gesetzliche Vertretung des Kindes haben, und der gesetzli-
che Vertreter, falls sie nicht selbst den Antrag gestellt haben. Die Anhö-
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rung entfällt, wenn sie nicht oder nur mit unverhältnismässig grossen 
Schwierigkeiten durchgeführt werden könnte. 

§ 175 

1) Heiratet ein minderjähriges Kind, so wird es mit der Eheschlies-
sung, frühestens aber mit der Vollendung des 18. Lebensjahres, mündig 
und bleibt dies auch, wenn die Ehe in der Folge gerichtlich getrennt oder 
als ungültig erklärt wird. 

2) Ein minderjähriges Kind, das vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
heiratet, steht bis dahin, solange die Ehe dauert, hinsichtlich seiner per-
sönlichen Verhältnisse einem Mündigen gleich. 

Überschrift vor § 176 

Entziehung oder Einschränkung der Obsorge 

§ 176 

1) Gefährden die Eltern oder Grosseltern durch ihr Verhalten das 
Wohl des minderjährigen Kindes, so hat das Gericht, von wem immer es 
angerufen wird, die zur Sicherung des Wohles des Kindes nötigen Verfü-
gungen zu treffen; eine solche Verfügung kann auf Antrag eines Eltern-
teils auch ergehen, wenn die Eltern in einer wichtigen Angelegenheit des 
Kindes kein Einvernehmen erzielen. Besonders darf das Gericht die 
Obsorge für das Kind, ganz oder teilweise, auch gesetzlich vorgesehene 
Einwilligungs- und Zustimmungsrechte, entziehen. 

2) Die Entziehung der Pflege und Erziehung oder der Verwaltung des 
Vermögens des Kindes schliesst die Entziehung der gesetzlichen Vertre-
tung in den jeweiligen Bereich mit ein; die gesetzliche Vertretung kann 
für sich allein entzogen werden, wenn der betroffene Elternteil seine 
übrigen Pflichten erfüllt. 

§ 176a 

Ist das Wohl des Kindes gefährdet und deshalb die gänzliche Entfer-
nung aus seiner bisherigen Umgebung gegen den Willen der Erziehungs-
berechtigten notwendig und ist seine Unterbringung bei Verwandten 
oder anderen geeigneten nahestehenden Personen nicht möglich, so hat 
das Gericht die Obsorge für das Kind dem Jugendamt ganz oder teilwei-
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se zu übertragen. Das Jugendamt darf deren Ausübung Dritten übertra-
gen. 

§ 176b 

Durch eine Verfügung nach den §§ 176 und 176a darf das Gericht die 
Obsorge nur soweit beschränken, als dies zur Sicherung des Wohles des 
Kindes nötig ist. 

§ 177 

1) Ist die Ehe der Eltern eines minderjährigen ehelichen Kindes durch 
Ausspruch des Gerichtes für ungültig erklärt, getrennt oder geschieden 
worden oder haben die Eltern die eheliche Gemeinschaft nicht bloss 
vorübergehend aufgehoben, so können sie dem Gericht eine Vereinba-
rung darüber unterbreiten, wem von ihnen künftig die Obsorge für das 
Kind allein zukommen soll. Das Gericht hat die Vereinbarung zu ge-
nehmigen, wenn sie dem Wohl des Kindes entspricht. 

2) Kommt innerhalb einer angemessenen Frist eine Vereinbarung 
nicht zustande oder entspricht sie nicht dem Wohle des Kindes, so hat 
das Gericht, im Falle einer nicht bloss vorübergehenden Aufhebung der 
ehelichen Gemeinschaft der Eltern jedoch nur auf Antrag eines Eltern-
teils, zu entscheiden, welchem Elternteil die Obsorge für das Kind künf-
tig allein zukommt. 

3) Der § 167 gilt entsprechend. 

Überschrift vor § 178 

Mindestrechte der Eltern 

§ 178 

1) Soweit einem Elternteil die Obsorge nicht zukommt, hat er, ausser 
dem Recht auf persönlichen Verkehr, das Recht, von aussergewöhnlichen 
Umständen, die die Person des Kindes betreffen, und von beabsichtigten 
Massnahmen zu den im § 154 Abs. 2 und 3 genannten Angelegenheiten 
von demjenigen, dem die Obsorge zukommt, rechtzeitig verständigt zu 
werden und sich zu diesen, wie auch zu anderen wichtigen Massnahmen, 
in angemessener Frist zu äussern; dem Vater eines unehelichen Kindes, 
dem die Obsorge nie zugekommen ist, steht dieses Recht nur bezüglich 
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wichtiger Massnahmen der Pflege und Erziehung zu. Diese Äusserung ist 
zu berücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte Wunsch dem Wohl des 
Kindes besser entspricht. 

2) Würde die Wahrnehmung dieser Mindestrechte das Wohl des Kin-
des ernstlich gefährden, so hat das Gericht sie einzuschränken oder zu 
entziehen. 

Überschrift vor § 178a 

Berücksichtigung des Kindeswohls 

§ 178a 

Bei Beurteilung des Kindeswohls sind die Persönlichkeit des Kindes 
und seine Bedürfnisse, besonders seine Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen 
und Entwicklungsmöglichkeiten, sowie die Lebensverhältnisse der El-
tern entsprechend zu berücksichtigen. 

Überschrift vor § 178b 

Berücksichtigung der Meinung des Kindes 

§ 178b 

Vor Verfügungen, die die Pflege oder Erziehung eines Kindes betref-
fen, hat das Gericht das Kind tunlichst persönlich zu hören; ein noch 
nicht zehnjähriges Kind kann auch durch das Jugendamt oder in anderer 
geeigneter Weise befragt werden. Das Kind ist nicht zu hören, wenn 
durch die Befragung oder durch einen Aufschub der Verfügung das 
Wohl des Kindes gefährdet wäre oder im Hinblick auf das Alter oder die 
Entwicklung des Kindes eine Meinungsäusserung nicht zu erwarten ist. 

Überschriften vor § 179 

Dem Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kindern ähnliche Verbin-
dungen 

1. Annahme an Kindesstatt 
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§ 179 

1) Eigenberechtigte Personen, die den ehelosen Stand nicht feierlich 
angelobt haben, können an Kindesstatt annehmen. Durch die Annahme 
an Kindesstatt wird die Wahlkindschaft begründet. 

2) Die Annahme eines Wahlkindes durch mehr als eine Person, sei es 
gleichzeitig, sei es, solange die Wahlkindschaft besteht, nacheinander, ist 
nur zulässig, wenn die Annehmenden miteinander verheiratet sind. Ehe-
gatten dürfen in der Regel nur gemeinsam annehmen. Ausnahmen sind 
zulässig, wenn das leibliche Kind des anderen Ehegatten angenommen 
werden soll, wenn ein Ehegatte nicht annehmen kann, weil er die gesetz-
lichen Voraussetzungen hinsichtlich der Eigenberechtigung oder des 
Alters nicht erfüllt, wenn sein Aufenthalt seit mindestens einem Jahr 
unbekannt ist, wenn die Ehegatten seit mindestens drei Jahren die eheli-
che Gemeinschaft aufgegeben haben oder wenn ähnliche und besonders 
gewichtige Gründe die Annahme durch nur einen der Ehegatten recht-
fertigen. 

3) Personen, denen die Sorge für das Vermögen des anzunehmenden 
Wahlkindes durch behördliche Verfügung anvertraut ist, können dieses 
solange nicht annehmen, als sie nicht von dieser Pflicht entbunden sind. 
Sie müssen vorher Rechnung gelegt und die Bewahrung des anvertrauten 
Vermögens nachgewiesen haben. 

Überschrift vor § 179a 

Form; Eintritt der Wirksamkeit 

§ 179a 

1) Die Annahme an Kindesstatt kommt durch schriftlichen Vertrag 
zwischen dem Annehmenden und dem Wahlkind und durch gerichtliche 
Bewilligung auf Antrag eines Vertragsteiles zustande. Sie wird im Fall 
ihrer Bewilligung mit dem Zeitpunkt der vertraglichen Willenseinigung 
wirksam. Stirbt der Annehmende nach diesem Zeitpunkt, so hindert dies 
die Bewilligung nicht. 

2) Das nicht eigenberechtigte Wahlkind schliesst den Vertrag durch 
seinen gesetzlichen Vertreter, dieser bedarf hiezu keiner gerichtlichen 
Genehmigung. Verweigert der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung, 
so hat das Gericht sie auf Antrag des Annehmenden oder des Wahlkin-
des zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung 
vorliegen. 
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Überschrift vor § 180 

Alter 

§ 180 

1) Der Wahlvater muss das 30. Lebensjahr, die Wahlmutter das 28. 
Lebensjahr vollendet haben. Nehmen Ehegatten gemeinsam an oder ist 
das Wahlkind ein leibliches Kind des Ehegatten des Annehmenden, so ist 
eine Unterschreitung dieser Altersgrenze zulässig, wenn zwischen dem 
Annehmenden und dem Wahlkind bereits eine dem Verhältnis zwischen 
leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung besteht. 

2) Wahlvater und Wahlmutter müssen mindestens 18 Jahre älter als 
das Wahlkind sein; eine geringfügige Unterschreitung dieses Zeitraumes 
ist unbeachtlich, wenn zwischen dem Annehmenden und dem Wahlkind 
bereits eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern 
entsprechende Beziehung besteht. Ist das Wahlkind ein leibliches Kind 
des Ehegatten des Annehmenden oder mit dem Annehmenden verwandt, 
so genügt ein Altersunterschied von 16 Jahren. 

Überschrift vor § 180a 

Bewilligung 

§ 180a 

1) Die Annahme ist zu bewilligen, wenn eine dem Verhältnis zwi-
schen leiblichen Eltern und Kindern entsprechende Beziehung besteht 
oder hergestellt werden soll. Sie muss dem Wohle des nicht eigenberech-
tigten Wahlkindes dienen. Ist das Wahlkind eigenberechtigt, so muss ein 
gerechtfertigtes Anliegen des Annehmenden oder des Wahlkindes vorlie-
gen. 

2) Die Bewilligung ist, ausser bei Fehlen der Voraussetzungen des 
Abs. 1, zu versagen, wenn ein überwiegendes Anliegen eines leiblichen 
Kindes des Annehmenden entgegensteht, insbesondere dessen Unterhalt 
oder Erziehung gefährdet wäre; im übrigen sind wirtschaftliche Belange 
nicht zu beachten, ausser der Annehmende handelt in der ausschliessli-
chen oder überwiegenden Absicht, ein leibliches Kind zu schädigen. 
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§ 181 

1) Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn folgende Personen 
der Annahme zustimmen: 
1. die Eltern des minderjährigen Wahlkindes; 
2. der Ehegatte des Annehmenden; 
3. der Ehegatte des Wahlkindes. 

2) Das Zustimmungsrecht einer im Abs. 1 genannten Person entfällt, 
wenn sie als gesetzlicher Vertreter des Wahlkindes den Annahmevertrag 
geschlossen hat; ferner, wenn sie zu einer verständigen Äusserung nicht 
nur vorübergehend unfähig oder ihr Aufenthalt seit mindestens sechs 
Monaten unbekannt ist. 

3) Das Gericht hat die verweigerte Zustimmung auf Antrag eines Ver-
tragsteiles zu ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Wei-
gerung vorliegen. 

§ 181a 

1) Ein Recht auf Anhörung haben: 
1. das nicht eigenberechtigte Wahlkind ab dem vollendeten fünften 

Lebensjahr, ausser es hat bereits seit diesem Zeitpunkt beim Anneh-
menden gelebt; 

2. die Eltern des volljährigen Wahlkindes; 
3. die Pflegeeltern oder der Leiter des Heimes, in dem sich das Wahl-

kind befindet; 
4. das Jugendamt. 

2) Das Anhörungsrecht eines im Abs. 1 genannten Berechtigten ent-
fällt, wenn er als gesetzlicher Vertreter des Wahlkindes den Annahme-
vertrag geschlossen hat; ferner, wenn er nicht oder nur mit unverhältnis-
mässigen Schwierigkeiten gehört werden könnte. 

Überschrift vor § 182 

Wirkungen 
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§ 182 

1) Zwischen dem Annehmenden und dessen Nachkommen einerseits 
und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits entstehen mit die-
sem Zeitpunkt die gleichen Rechte, wie sie durch die eheliche Abstam-
mung begründet werden. 

2) Wird das Wahlkind durch Ehegatten als Wahleltern angenommen, 
so erlöschen mit den im § 182a bestimmten Ausnahmen die nicht bloss in 
der Verwandtschaft an sich (§ 40) bestehenden familienrechtlichen Be-
ziehungen zwischen den leiblichen Eltern und deren Verwandten einer-
seits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Annahme minderjährigen Nachkommen andererseits mit diesem 
Zeitpunkt. Wird das Wahlkind nur durch einen Wahlvater (eine Wahl-
mutter) angenommen, so erlöschen diese Beziehungen lediglich hinsicht-
lich des leiblichen Vaters (der leiblichen Mutter) und dessen (deren) 
Verwandten; insoweit danach diese Beziehungen aufrecht bleiben wür-
den, hat das Gericht, wenn der in Frage kommende Elternteil darin ein-
gewilligt hat, das Erlöschen diesem Elternteil gegenüber auszusprechen; 
das Erlöschen wirkt vom Zeitpunkt der Abgabe der Einwilligungserklä-
rung, frühestens jedoch vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der An-
nahme. 

§ 182a 

1) Die im Familienrecht begründeten Pflichten der leiblichen Eltern 
und deren Verwandten zur Leistung des Unterhaltes, des Heiratsgutes 
und der Ausstattung gegenüber dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nachkommen blei-
ben aufrecht. 

2) Das gleiche gilt für die Unterhaltspflicht des Wahlkindes gegen-
über den leiblichen Eltern, sofern diese ihre Unterhaltspflicht gegenüber 
dem noch nicht 14 Jahre alten Kinde vor dessen Annahme an Kindesstatt 
nicht gröblich vernachlässigt haben. 

3) Die nach den Abs. 1 und 2 aufrecht bleibenden Pflichten stehen je-
doch den durch die Annahme begründeten gleichen Pflichten im Range 
nach. 
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§ 182b 

1) Die im Erbrecht begründeten Rechte zwischen den leiblichen El-
tern und deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und dessen im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nach-
kommen andererseits bleiben aufrecht. 

2) Bei der gesetzlichen Erbfolge in das Vermögen des Wahlkindes in 
der zweiten Linie gehen die Wahleltern und deren Nachkommen einer-
seits den leiblichen Eltern und deren Nachkommen andererseits vor; ist 
das Wahlkind nur durch einen Wahlvater (eine Wahlmutter) angenom-
men worden und sind sowohl der Wahlvater (die Wahlmutter) oder 
dessen (deren) Nachkommen als auch die leibliche Mutter (der eheliche 
Vater) oder deren (dessen) Nachkommen vorhanden, so fällt der Nach-
lass je zur Hälfte auf den Stamm des Wahlvaters (der Wahlmutter) und 
den der leiblichen Mutter (des ehelichen Vaters). 

§ 183 

1) Das Wahlkind erhält den Familiennamen des Annehmenden. Wird 
ein Ehegatte an Kindesstatt angenommen, so ändert sich der Familien-
name, den die Ehegatten gemeinsam führen, wenn der andere Ehegatte 
dem vor der gerichtlichen Bewilligung zugestimmt hat; sonst führen sie 
den bisherigen Familiennamen weiter, es ändert sich nur der Ge-
schlechtsname des Angenommenen. 

2) Nehmen Ehegatten gemeinsam ein Kind an oder nimmt ein Ehe-
gatte das leibliche Kind des anderen an, so gilt für den Familiennamen 
des Wahlkindes der § 139 sinngemäss. 

3) Bleiben bei einer Annahme nur durch einen Wahlvater (eine 
Wahlmutter) allein die familienrechtlichen Beziehungen des minderjähri-
gen Wahlkindes zu seinem leiblichen Elternteil im Sinn des § 182 Abs. 2 
zweiter Satz aufrecht und führt das Wahlkind einen von diesem Eltern-
teil abgeleiteten Familiennamen, so behält es diesen. 

§ 183a 

1) Hat das Wahlkind ein bei Wirksamwerden der Annahme noch 
minderjähriges eheliches, uneheliches oder angenommenes Kind und 
führt dieses einen von ihm allein abgeleiteten Familiennamen, so geht der 
vom Wahlkind durch die Annahme erworbene Familienname (Ge-
schlechtsname) auf dieses Kind über. 



(Original) 210.0 
 

29 

2) Leitet dieses Kind aber seinen Familiennamen auch von dem Ehe-
gatten oder einem noch lebenden früheren Ehegatten des Wahlkindes ab, 
so tritt der Uebergang nur ein, wenn dieser Ehegatte dem vor der ge-
richtlichen Bewilligung zugestimmt hat. 

Überschrift vor § 184 

Widerruf und Aufhebung 

§ 184 

1) Die gerichtliche Bewilligung ist vom Gericht mit rückwirkender 
Kraft zu widerrufen: 
1. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn beim 

Abschluss des Annahmevertrages der Annehmende nicht eigenbe-
rechtigt gewesen ist, ausser er hat nach der Erlangung seiner Eigenbe-
rechtigung zu erkennen gegeben, dass er die Wahlkindschaft fortset-
zen wolle; 

2. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn ein nicht 
eigenberechtigtes Wahlkind selbst den Annahmevertrag geschlossen 
hat, ausser es hat der gesetzliche Vertreter oder nach Erlangung der 
Eigenberechtigung das Wahlkind nachträglich zugestimmt oder das 
Gericht die verweigerte nachträgliche Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters im Sinne des § 179a Abs. 2 ersetzt; 

3. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn das 
Wahlkind durch mehr als eine Person angenommen worden ist, aus-
ser die Annehmenden sind im Zeitpunkt der Bewilligung miteinander 
verheiratet gewesen; 

4. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn der An-
nahmevertrag ausschliesslich oder vorwiegend in der Absicht ge-
schlossen worden ist, dem Wahlkind die Führung des Familienna-
mens des Wahlvaters oder der Wahlmutter zu ermöglichen oder den 
äusseren Schein einer Wahlkindschaft zu Verdeckung rechtswidriger 
geschlechtlicher Beziehungen zu schaffen; 

5. auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn der Annahmevertrag nicht 
schriftlich geschlossen worden ist und seit dem Eintritt der Rechts-
kraft des Bewilligungsbeschlusses nicht mehr als fünf Jahre verstri-
chen sind. 

2) Hat einer der Vertragsteile den Widerrufsgrund (Abs. 1 Z. 1 bis 3 
und 5) bei Abschliessung des Annahmevertrages nicht gekannt, so gilt in 
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seinem Verhältnis zum anderen Vertragsteil der Widerruf insoweit als 
Aufhebung (§ 184a), als er dies beansprucht. 

3) Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Gültigkeit der Annahme 
an Kindesstatt vor dem Widerruf Rechte erworben hat, kann nicht ein-
gewendet werden, dass die Bewilligung widerrufen worden ist. Zum 
Nachteil eines der Vertragsteile, der den Widerrufsgrund bei Abschlies-
sung des Annahmevertrages nicht gekannt hat, kann ein Dritter nicht die 
Wirkungen des Widerrufes beanspruchen. 

§ 184a 

1) Die Wahlkindschaft ist vom Gericht aufzuheben: 
1. wenn die Erklärung eines Vertragsteiles oder eines Zustimmungsbe-

rechtigten durch List oder ungerechte und gegründete Furcht veran-
lasst worden ist und der Betroffene die Aufhebung binnen Jahresfrist 
nach Entdeckung der Täuschung oder Wegfall der Zwangslage bean-
tragt; 

2. von Amts wegen, wenn die Aufrechterhaltung der Wahlkindschaft 
das Wohl des nicht eigenberechtigten Wahlkindes ernstlich gefährden 
würde; 

3. auf Antrag des Wahlkindes, wenn die Aufhebung nach Auflösung 
oder Nichtigerklärung der Ehe der Wahleltern oder nach dem Tode 
des Wahlvaters (der Wahlmutter) dem Wohle des Wahlkindes dient 
und nicht einem gerechtfertigten Anliegen des (der) von der Aufhe-
bung betroffenen, wenn auch bereits verstorbenen Wahlvaters 
(Wahlmutter) widerspricht; 

4. wenn der Wahlvater (die Wahlmutter) und das eigenberechtigte 
Wahlkind die Aufhebung beantragen. 

2) Besteht die Wahlkindschaft gegenüber einem Wahlvater und einer 
Wahlmutter, so darf die Aufhebung im Sinne des Abs. 1 nur beiden ge-
genüber bewilligt werden; die Aufhebung gegenüber einem von ihnen 
allein ist nur im Falle der Ungültigerklärung, Trennung oder Scheidung 
ihrer Ehe zulässig. 

§ 185 

1) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Aufhebungsbeschlusses erlö-
schen die durch die Annahme zwischen dem Wahlvater, der Wahlmutter 
und dessen (deren) Nachkommen einerseits und dem Wahlkind und 
dessen Nachkommen andererseits begründeten Rechtsbeziehungen. 
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2) Mit diesem Zeitpunkt leben die familienrechtlichen Beziehungen 
zwischen den leiblichen Eltern und deren Verwandten einerseits und 
dem Wahlkind und dessen Nachkommen andererseits, soweit sie nach 
dem § 182 erloschen sind, wieder auf. 

3) Mit dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt sind hinsichtlich des 
Wahlkindes und dessen minderjährigen Nachkommen die namensrecht-
lichen Wirkungen der Annahme so anzusehen, als wären sie nicht einge-
treten. 

§ 185a 

Ein Widerruf oder eine Aufhebung aus anderen als den in den §§ 184 
und 184a angeführten Gründen ist unzulässig; ebenso eine vertragliche 
Einigung oder ein Rechtsstreit über die Anfechtung des Annahmevertra-
ges. 

Überschrift vor § 186 

2. Das Pflegeverhältnis 

§ 186 

1) Pflegeeltern üben ihre Rechte auf Grund einer Ermächtigung 
durch die unmittelbar Erziehungsberechtigten (§ 137a) oder durch das 
Jugendamt (§ 176a) aus. 

2) Die Pflegeeltern haben das Recht, in den die Person des Kindes 
betreffenden Vormundschafts- und Pflegeschaftsverfahren angehört zu 
werden und Anträge zu stellen. 

§ 186a 

1) Das Gericht hat Pflegeeltern auf ihren Antrag die Obsorge für das 
Kind ganz oder teilweise zu übertragen, wenn eine dem Verhältnis zwi-
schen leiblichen Eltern und Kindern nahekommende Beziehung besteht, 
das Pflegeverhältnis nicht nur für kurze Zeit beabsichtigt ist und die 
Uebertragung dem Wohle des Kindes entspricht. Die Regelungen über 
die Obsorge gelten dann für die Pflegeeltern. 
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2) Haben die Eltern oder Grosseltern die Obsorge oder haben sie die-
se gehabt und stimmen sie der Uebertragung nicht zu, so darf diese nur 
verfügt werden, wenn ohne sie das Wohl des Kindes gefährdet wäre. 

3) Die Uebertragung ist aufzuheben, wenn dies dem Wohl des Kindes 
entspricht. Gleichzeitig hat das Gericht unter Beachtung des Wohles des 
Kindes auszusprechen, auf wen die Obsorge übergeht. 

4) Das Gericht hat vor seiner Entscheidung die Eltern, den gesetzli-
chen Vertreter, die Pflegeeltern, weitere Erziehungsberechtigte, das Ju-
gendamt und jedenfalls das bereits zehnjährige Kind zu hören. § 181a 
Abs. 2 gilt sinngemäss. 

Überschriften vor § 187 

Viertes Hauptstück 

Von den Vormundschaften, Kuratelen und Beistandschaften 

Bestimmung der Vormundschaft, Kuratel und Beistandschaft 

§ 187 

1) Einem Minderjährigen ist ein Vormund zu bestellen, wenn nicht 
wenigstens einer Person die beschränkte gesetzliche Vertretung im Rah-
men der Obsorge zusteht. 

2) Inwieweit für Personen, die ihre Angelegenheiten nicht selbst ge-
hörig zu besorgen vermögen, ein Beistand, ein Kurator oder ein anderer 
gesetzlicher Vertreter zu bestellen ist, wird besonders bestimmt. 

Überschrift vor § 198 

2. gesetzliche; 

§ 198 

Ist letztwillig kein oder kein geeigneter Vormund für ein Kind beru-
fen worden, so ist der nächste geeignete Verwandte zum Vormund zu 
bestellen. 



(Original) 210.0 
 

33 

Überschrift vor § 205 

Angelobung 

§ 205 

Jeder Vormund muss geloben, dass er den Minderjährigen zur Recht-
schaffenheit erziehen, dass er ihn vor Gericht und ausser demselben 
vertreten, das Vermögen getreulich verwalten und sich in allem nach 
Vorschrift der Gesetze verhalten wolle. 

Überschrift vor § 209 

Ausschliessung des Vormundes von der Vermögensverwaltung 

§ 209 

Hat jemand einem Minderjährigen, der unter Vormundschaft steht, 
ein Vermögen zugewendet und den Vormund von der Verwaltung dieses 
Vermögens ausgeschlossen oder einen Verwalter für das zugewendete 
Vermögen bestimmt, so gilt der § 145c, sofern er nicht unmittelbar an-
zuwenden ist, sinngemäss. 

Überschrift vor § 211 

Aufgaben des Jugendamtes 

§ 211 

Wird ein Kind im Inland geboren und kommen die Vermögensver-
waltung sowie die Vertretung keinem Elternteil zu oder wird ein minder-
jähriges Kind im Inland gefunden und sind dessen Eltern unbekannt, so 
ist das Jugendamt bis zu einer anderen Entscheidung des Gerichtes Vor-
mund des Kindes. 

§ 212 

1) Das Jugendamt hat, soweit es nach den Umständen geboten 
scheint, den gesetzlichen Vertreter eines im Inland geborenen Kindes 
innerhalb angemessener Frist nach der Geburt über die elterlichen Rech-
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te und Pflichten, besonders über den Unterhaltsanspruch des Kindes, 
gegebenenfalls auch über die Feststellung der Vaterschaft, in Kenntnis zu 
setzen und ihm für die Wahrnehmung der Rechte des Kindes seine Hilfe 
anzubieten. 

2) Für die Festsetzung oder Durchsetzung der Unterhaltsansprüche 
des Kindes sowie gegebenenfalls für die Feststellung der Vaterschaft ist 
das Jugendamt besonderer Beistand des Kindes, wenn die schriftliche 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters vorliegt. 

3) Für andere Angelegenheiten ist das Jugendamt besonderer Beistand 
des Kindes, wenn es sich zur Vertretung bereit erklärt und die schriftli-
che Zustimmung des gesetzlichen Vertreters vorliegt. 

4) Durch die Vertretungsbefugnis des Jugendamtes wird die Vertre-
tungsbefugnis des sonstigen gesetzlichen Vertreters nicht eingeschränkt, 
jedoch gilt § 154a sinngemäss. Das Jugendamt und der sonstige gesetzli-
che Vertreter haben einander über ihre Vertretungshandlungen in 
Kenntnis zu setzen. 

5) Die Vertretungsbefugnis des Jugendamtes endet, wenn der gesetz-
liche Vertreter seine Zustimmung schriftlich widerruft, das Jugendamt 
seine Erklärung nach Abs. 3 zurücknimmt oder das Gericht das Jugend-
amt auf dessen Antrag als besonderen Beistand enthebt, weil es zur Wah-
rung der Rechte und zur Durchsetzung der Ansprüche des Kindes nach 
Lage des Falles nichts mehr beizutragen vermag. 

§ 213 

Ist einem Minderjährigen ein Vormund oder ein besonderer Beistand 
zu bestellen und lässt sich eine hierfür geeignete Person nicht finden, so 
hat das Gericht das Jugendamt zu bestellen. 

§ 214 

1) Die §§ 203, 205, 206, 216 Abs. 2, 237 zweiter Satz, 266 und 267 gel-
ten für das Jugendamt nicht. Dieses ist vor der Anlegung des Vermögens 
eines Minderjährigen nur verpflichtet, die Zustimmung des Gerichtes 
einzuholen, soweit diese Anlegung den Bestimmungen des § 230 nicht 
entspricht. 

2) Das Jugendamt bedarf zu Klagen auf Feststellung der Vaterschaft 
und Leistung des Unterhaltes sowie zum Abschluss von Vereinbarungen 
über die Höhe gesetzlicher Unterhaltsleistungen nicht der Genehmigung 
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des Gerichtes. Vereinbarungen über die Leistung des Unterhaltes eines 
Minderjährigen, die vor dem Jugendamt oder von ihm geschlossen und 
von ihm beurkundet werden, haben die Wirkung eines gerichtlichen 
Vergleiches. 

3) Das Jugendamt hat Personen, die ein Kind pflegen und erziehen 
oder gesetzlich vertreten, über seine Vertretungstätigkeit bezüglich dieses 
Kindes Auskünfte zu erteilen, soweit das Wohl des Kindes hiedurch 
nicht gefährdet wird. 

§ 215 

1) Das Jugendamt hat die zur Wahrung des Wohles eines Minderjäh-
rigen erforderlichen gerichtlichen Verfügungen im Bereiche der Obsorge 
zu beantragen. Bei Gefahr im Verzuge kann es die erforderlichen Mass-
nahmen der Pflege und Erziehung als besonderer Beistand vorläufig mit 
der Wirksamkeit bis zur gerichtlichen Entscheidung selbst treffen, wenn 
es unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb von acht Tagen, die erforderli-
chen gerichtlichen Verfügungen beantragt. 

2) Das Jugendamt ist erforderlichenfalls vor Verfügungen, die die 
Pflege und Erziehung eines Minderjährigen betreffen, zu hören, es sei 
denn, dass durch den damit verbundenen Aufschub der Verfügung das 
Wohl des Kindes gefährdet wäre. Auf Ersuchen des Gerichtes hat das 
Jugendamt bei der Befragung eines Kindes mitzuwirken oder eine solche 
selbst vorzunehmen. 

Überschriften vor § 216 

Besondere Pflichten und Rechte des Vormundes 

a) In Rücksicht der Erziehung der Person 

§ 216 

1) Stehen die Pflege und Erziehung eines Minderjährigen keiner Per-
son zu, der die Obsorge zukommt, so stehen sie dem Vormund zu. 

2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, hat der Vormund in wichtigen, 
die Person des Kindes betreffenden Angelegenheiten die Genehmigung 
des Gerichtes einzuholen. 
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§§ 218, 219 und 220 

Aufgehoben 

§ 221 

In dem Falle, dass die Minderjährigen ganz mittellos sind, soll das 
vormundschaftliche Gericht die bemittelten nächsten Verwandten zu 
deren Verpflegung, soferne sie hiezu nicht ohnehin rechtlich verbunden 
sind, zu bewegen suchen. Ausserdem hat der Vormund auf die öffentli-
chen Einrichtungen der sozialen Hilfe solange einen Anspruch, bis der 
Minderjährige imstande ist, sich durch eigene Arbeit und Verwendung 
selbst zu ernähren. 

Überschrift vor § 225 

oder vermittels der Realbehörde 

§ 225 

Liegt ein unbewegliches Gut des Minderjährigen in einem anderen 
Staat, so muss die vormundschaftliche Behörde den ordentlichen Ge-
richtsstand des anderen Staates um die Inventur und Schätzung und um 
die Mitteilung derselben ersuchen, diesem Gerichtsstand aber die Bestel-
lung eines gesetzlichen Vertreters über dieses Gut überlassen, soweit in 
zwischenstaatlichen Abkommen nicht etwas anderes bestimmt ist. 

§ 226 

Aufgehoben 

Überschrift vor § 228 

Allgemeine Vorschrift in Rücksicht auf die Vermögensverwaltung 

§ 228 

Auf die Vermögensverwaltung durch den Vormund sind die Bestim-
mungen über die Verwaltung des Vermögens eines minderjährigen eheli-
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chen Kindes durch seine Eltern anzuwenden; ausserdem gelten die fol-
genden Bestimmungen. 

Überschrift vor § 238 

Verbindlichkeit zur Rechnungslegung 

§ 238 

Auf die Rechnungslegung des Vormundes sind die Bestimmungen 
über die Rechnungslegung der Eltern eines minderjährigen Kindes an-
zuwenden. 

§ 240 

Aufgehoben 

Überschrift vor § 241 

Art der Rechnungslegung 

§ 241 

Das vormundschaftliche Gericht ist verbunden, die Rechnungen des 
Vormundes durch Rechnungssachverständige prüfen und berichtigen zu 
lassen, soweit besondere Vorschriften bestehen oder es die Umstände 
erfordern. Die Erledigung dieser Ueberprüfung ist dem Vormunde mit-
zuteilen. 

§§ 242, 243 und 244 

Aufgehoben 

Überschrift vor § 245 

Vertretung 
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§ 245 

Vertreter eines unter Vormundschaft stehenden Minderjährigen ist, 
soweit dieser nicht durch einen besonderen Beistand vertreten wird, der 
Vormund. Soweit nichts anderes bestimmt ist, bedarf er zur Vertretung 
in den Angelegenheiten des § 154 Abs. 2 und 3 der Genehmigung des 
Gerichtes. Der § 154a Abs. 2 gilt sinngemäss. 

§ 246 

Aufgehoben 

Überschrift vor § 250 

b) durch das Aufleben der Befugnisse der Eltern 

§ 250 

Die Vormundschaft endet auch, wenn einer Person, der die Obsorge 
zukommt, die Vermögensverwaltung und die Vertretung, wenn auch nur 
in Teilbereichen, zustehen; im zweiten Fall des § 211 endet die Vor-
mundschaft überdies, wenn ein solcher Elternteil auftritt. 

Überschrift vor § 251 

c) durch die Mündigkeit 

§ 251 

Die Vormundschaft erlischt mit dem Eintritt der Mündigkeit des 
Minderjährigen. 

Überschrift vor § 259 

d) oder der von anderen rechtlich angesuchten Entlassung 
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§ 259 

Wenn das Gericht einen Nichtverwandten zur Vormundschaft beru-
fen hat, steht es jedem Verwandten frei, sich um die Uebernahme der 
Vormundschaft zu bewerben. Die Entscheidung darüber hat das Gericht 
unter Bedachtnahme auf bestmögliche Förderung des Kindeswohls zu 
treffen. 

§ 275a 

Wenn für einen Minderjährigen ein besonderer Beistand zu bestellen 
ist (§§ 145b, 145c u.a.), gelten die Bestimmungen des § 275 mit der Mass-
gabe, dass die Beistandschaft auf die der Bestellung zugrundeliegenden 
Angelegenheiten beschränkt ist und die gesetzliche Vertretung des Min-
derjährigen im übrigen nicht berührt. 

Überschrift vor § 540 

Ursachen der Unfähigkeit 

§ 540 

Wer gegen den Erblasser eine gerichtlich strafbare Handlung, die nur 
vorsätzlich begangen werden kann und mit mehr als einjähriger Frei-
heitsstrafe bedroht ist, begangen oder seine aus dem Rechtsverhältnis 
zwischen Eltern und Kindern sich ergebenden Pflichten dem Erblasser 
gegenüber gröblich vernachlässigt hat, ist so lange des Erbrechts unwür-
dig, als sich nicht aus den Umständen entnehmen lässt, dass ihm der 
Erblasser vergeben habe. 

§ 730 

1) Gesetzliche Erben sind der Ehegatte und diejenigen Personen, die 
mit dem Erblasser in nächster Linie verwandt sind. 

2) Die Abstammung muss zu Lebzeiten des Erblassers und der die 
Verwandtschaft vermittelnden Personen feststehen und zumindest ge-
richtlich geltend gemacht worden sein. Bei Ungeborenen genügt es, dass 
die Abstammung binnen Jahresfrist nach ihrer Geburt feststeht oder 
gerichtlich geltend gemacht wird. 
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§ 732 

Im § 732 hat das Wort "eheliche" zu entfallen. 

§ 751 

Im § 751 hat das Wort "ehelichen" zu entfallen. 

§§ 752, 753, 754, 755 und 756 

Die §§ 752 bis 756 werden samt Ueberschriften aufgehoben. 

Überschrift vor § 757 

VI. Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten 

§ 757 

1) Der Ehegatte des Erblassers ist neben Kindern des Erblassers und 
deren Nachkommen zu einem Drittel des Nachlasses, neben Eltern des 
Erblassers und deren Nachkommen oder neben Grosseltern zu zwei 
Dritteln des Nachlasses gesetzlicher Erbe. Sind neben Grosseltern Nach-
kommen verstorbener Grosseltern vorhanden, so erhält überdies der 
Ehegatte von dem restlichen Drittel des Nachlasses den Teil, der nach 
den §§ 739 und 740 den Nachkommen des verstorbenen Grosselterntei-
les zufallen würde. Sind weder gesetzliche Erben der ersten oder zweiten 
Linie noch Grosseltern vorhanden, so erhält der Ehegatte den ganzen 
Nachlass. 

2) Wurde ein uneheliches Kind unter Verletzung der Pflicht zur ehe-
lichen Treue gezeugt, so kann der gesetzliche Erbteil des unehelichen 
Kindes die gesetzlichen Erbansprüche der überlebenden Ehegattin des 
unehelichen Vaters nicht schmälern. 

3) In den Erbteil des Ehegatten ist alles einzurechnen, was dieser 
durch Ehepakt oder Erbvertrag aus dem Vermögen des Erblassers erhält. 

§ 758 

Sofern der Ehegatte nicht rechtmässig enterbt worden ist, gebühren 
ihm als gesetzliches Vorausvermächtnis das Recht, in der Ehewohnung 
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weiterzuwohnen, und die zum ehelichen Haushalt gehörenden bewegli-
chen Sachen, soweit sie zu dessen Fortführung entsprechend den bisheri-
gen Lebensverhältnissen erforderlich sind. 

§ 759 

1) Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten erlischt, wenn die Ehe vom 
Gericht für ungültig erklärt, geschieden oder ohne Einverständnis ge-
trennt wurde. 

2) Gehen die früheren Ehegatten wiederum die Ehe miteinander ein 
oder verliert das Trennungsurteil des Gerichtes seine Wirksamkeit, so 
lebt das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten wieder auf. 

Überschriften vor § 762 

Von dem Pflichtteile und der Anrechnung in den Pflicht- oder Erbteil 

Welchen Personen als Noterben ein Pflichtteil gebühre 

§ 762 

Die Personen, die der Erblasser in der letzten Anordnung bedenken 
muss, sind seine Kinder und der Ehegatte, in Ermangelung dieser seine 
Eltern. 

Überschrift vor § 765 

In welchem Betrage 

§ 765 

Als Pflichtteil gebührt jedem Kind und dem Ehegatten die Hälfte des-
sen, was ihm nach der gesetzlichen Erbfolge zugefallen wäre. 

§ 767 

1) Wer auf das Erbrecht Verzicht geleistet hat; wer nach den in dem 
achten Hauptstücke enthaltenen Vorschriften von dem Erbrechte ausge-
schlossen wird oder von dem Erblasser rechtmässig enterbt worden ist, 
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hat auf einen Pflichtteil keinen Anspruch, und wird bei der Ausmessung 
desselben so betrachtet, als wenn er gar nicht vorhanden wäre. 

2) Eine Pflichtteilsminderung nach § 773a erhöht den Pflichtteil der 
übrigen Noterben nicht. 

Überschrift vor § 768 

Erfordernisse einer rechtmässigen Enterbung 

§ 768 

Ein Kind kann enterbt werden: 
1. wenn es den Erblasser im Notstand hilflos gelassen hat; 
2. wenn es wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafba-

rer Handlungen zu einer lebenslangen oder 20jährigen Freiheitsstrafe 
verurteilt worden ist; 

3. wenn es beharrlich eine gegen die öffentliche Sittlichkeit verstossende 
Lebensart führt. 

§ 769 

Aus den gleichen Gründen können auch der Ehegatte und die Eltern 
enterbt werden; der Ehegatte ausserdem dann, wenn er seine Beistands-
pflicht, die Eltern, wenn sie die Pflege und Erziehung des Erblassers 
gröblich vernachlässigt haben. 

§ 773a 

1) Standen ein Elternteil und sein Kind zu keiner Zeit in einem Nah-
verhältnis, wie es in der Familie zwischen Eltern und Kindern gewöhn-
lich besteht, so mindert sich der Pflichtteil dieses Elternteils oder seiner 
Vorfahren dem Kind und seinen Nachkommen gegenüber, und der des 
Kindes und seinen Nachkommen dem Elternteil und seinen Vorfahren 
gegenüber, wenn es der Erblasser anordnet, auf die Hälfte. 

2) Die §§ 771 und 772 gelten sinngemäss für die Pflichtteilsminde-
rung. 
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§ 779 

1) Wenn ein Kind vor dem Erblasser stirbt und Abstämmlinge hinter-
lässt, so treten diese mit Stillschweigen übergangenen Abstämmlinge in 
Ansehung des Erbrechtes an die Stelle des Kindes. 

2) Die Nachkommen eines vorverstorbenen Noterben, dessen 
Pflichtteil gemindert worden ist, können nur den geminderten Pflichtteil 
fordern. 

§ 781 

Werden der Ehegatte oder die Eltern mit Stillschweigen übergangen, 
so können sie nur den Pflichtteil fordern. 

§ 783 

In allen Fällen, wo einem Noterben der gebührende Erb- oder 
Pflichtteil gar nicht oder nicht vollständig ausgemessen worden ist, müs-
sen sowohl die eingesetzten Erben als auch die Legatare, nicht jedoch der 
Ehegatte mit dem gesetzlichen Vorausvermächtnis, verhältnismässig bis 
zur vollständigen Entrichtung beitragen. 

§ 785 

1) Auf Verlangen eines pflichtteilsberechtigten Kindes oder des 
pflichtteilsberechtigten Ehegatten sind bei der Berechnung des Nachlas-
ses Schenkungen des Erblassers in Anschlag zu bringen. Der Gegenstand 
der Schenkung ist dem Nachlass mit dem Wert hinzuzurechnen, der für 
die Anrechnung nach § 794 massgebend ist. 

2) Das Recht nach Abs. 1 steht einem Kind nur hinsichtlich solcher 
Schenkungen zu, die der Erblasser zu einer Zeit gemacht hat, zu der er 
ein pflichtteilsberechtigtes Kind gehabt hat, dem Ehegatten nur hinsicht-
lich solcher Schenkungen, die während seiner Ehe mit dem Erblasser 
gemacht worden sind. 

3) In jedem Fall bleiben Schenkungen unberücksichtigt, die der Erb-
lasser aus Einkünften ohne Schmälerung seines Stammvermögens, zu 
gemeinnützigen Zwecken, in Entsprechung einer sittlichen Pflicht oder 
aus Rücksichten des Anstandes gemacht hat. Gleiches gilt für Schenkun-
gen, die früher als zwei Jahre vor dem Tod des Erblassers an nicht 
pflichtteilsberechtigte Personen gemacht worden sind. 
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§ 789 

Ueberhaupt sind in den Pflichtteil die als Vorschuss darauf geleisteten 
Zuwendungen des Erblassers unter Lebenden einzurechnen; in den 
Pflichtteil des Ehegatten ausserdem alles, was er als gesetzliches Voraus-
vermächtnis (§ 758) erhält. 

Überschrift vor § 796 

Und des Ehegatten auf anständigen Unterhalt 

§ 796 

Der Ehegatte hat, ausser in den Fällen der §§ 759 und 795, solange er 
sich nicht verehelicht, an die Erben bis zum Werte der Verlassenschaft 
einen Anspruch auf einen den Verhältnissen entsprechenden anständigen 
Unterhalt. In diesen Anspruch ist alles einzurechnen, was der Ehegatte 
nach dem Erblasser durch vertragliche oder letztwillige Zuwendung, als 
gesetzlichen Erbteil, als Pflichtteil, durch öffentlich-rechtliche oder pri-
vatrechtliche Leistung erhält; desgleichen eigenes Vermögen des Ehegat-
ten oder Erträgnisse einer von ihm tatsächlich ausgeübten oder einer 
solchen Erwerbstätigkeit, die von ihm den Umständen nach erwartet 
werden kann. 

Überschriften vor § 1217 

Von den Ehepakten 

Ehepakte 

§ 1217 

1) Ehepakte heissen diejenigen Verträge, welche in Absicht auf die 
eheliche Verbindung über das Vermögen geschlossen werden, und vor-
züglich das Heiratsgut, die Gütergemeinschaft, Verwaltung und Frucht-
niessung des eigenen Vermögens, die Erbfolge und den Witwengehalt 
zum Gegenstande haben. 

2) Soweit in diesem Hauptstück nicht weitergehende Erfordernisse 
festgelegt oder Ausnahmen getroffen werden, bedürfen Ehepakte zu 
ihrer Gültigkeit der Schriftform und der Beglaubigung der Unterschrif-
ten. 
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§§ 1230, 1231 und 1232 

Aufgehoben 

Überschrift vor § 1233 

4. Gütergemeinschaft 

§ 1233 

Die eheliche Verbindung allein begründet noch keine Gemeinschaft 
der Güter zwischen den Eheleuten. Dazu wird ein besonderer Vertrag 
erfordert, zu dessen Gültigkeit über die sonstigen gesetzlichen Erforder-
nissen hinaus eine genaue Bestimmung des Umfanges der Gütergemein-
schaft vorgenommen werden muss. 

Überschrift vor § 1237 

5. Verwaltung und Nutzniessung des ursprünglichen oder erworbenen 
Vermögens 

§ 1237 

1) Haben Eheleute über die Verwendung ihres Vermögens keine be-
sondere Uebereinkunft getroffen, so behält jeder Ehegatte sein voriges 
Eigentumsrecht, und auf das, was ein jeder Teil während der Ehe erwirbt 
und auf was immer für eine Art erhält, hat der andere keinen Anspruch. 

2) Die besonderen Ansprüche, die das Gesetz einem Ehegatten wäh-
rend der aufrechten Ehe für den Fall der Mitwirkung im Beruf oder 
Gewerbe des anderen Ehegatten oder für den Fall dessen Todes, weiters 
für den Fall der Ungültigerklärung, Trennung oder Scheidung der Ehe 
einräumt, werden von den Bestimmungen des Abs. 1 nicht berührt. 

§§ 1238, 1239, 1240 und 1241 

Aufgehoben 
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§ 1243 

Nur die unter Lebenden vertraglich vorgenommene Bestimmung ei-
nes Witwengehaltes unterliegt den Bestimmungen über die Ehepakte. 
Die Gültigkeit einer einseitigen Bestimmung des Witwengehaltes durch 
den Ehemann unterliegt den Förmlichkeiten, die das Gesetz für letztwil-
lige Verfügungen aufgestellt hat. 

§ 1249 

Zwischen den Ehegatten kann auch ein Erbvertrag, wodurch der 
künftige Nachlass oder ein Teil desselben versprochen und das Verspre-
chen angenommen wird, geschlossen werden (§ 602). Erfüllt der abge-
schlossene Erbvertrag nicht die besonderen Gültigkeitsvoraussetzungen 
für Ehepakte, so ist er doch als letztwillige Verfügung gültig, soweit die 
dafür massgeblichen Vorschriften eingehalten worden sind. 

§ 1486 Ziff. 7 
7. der Anspruch eines Ehegatten auf Abgeltung seiner Mitwirkung beim 

Erwerb des anderen verjährt in fünf Jahren vom Ende des Monates, 
in dem die Leistung erbracht worden ist. 

§ 1495 

Auch zwischen Ehegatten, dann zwischen Kindern oder Pflegebefoh-
lenen und ihren Eltern oder Vormündern kann, solange erstere in eheli-
cher Verbindung, letztere unter ehelicher oder vormundschaftlicher 
Gewalt stehen, die Ersitzung oder Verjährung weder angefangen, noch 
fortgesetzt werden. Dies gilt nicht für die Ansprüche eines Ehegatten auf 
Abgeltung seiner Mitwirkung beim Erwerb des anderen; doch wird die 
Verjährung solange gehemmt, als zwischen den Ehegatten ein gerichtli-
ches Verfahren zur Entscheidung über einen Anspruch anhängig ist und 
gehörig fortgesetzt wird. 

II. 

1) Dieses Gesetz tritt, soweit im folgenden nicht etwas anderes be-
stimmt wird, am Tage der Kundmachung in Kraft. 
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2) Die erbrechtlichen Bestimmungen dieses Gesetzes sind nicht an-
zuwenden, wenn der Erblasser vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung 
gestorben ist. 

gez. Hans-Adam 

gez. Hans Brunhart 
Fürstlicher Regierungschef 


